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konsumieren» weist eigentlich nur einen Fehler
auf Es ist sehr teuer Susanne Schmid

Aus Kantonen und Sektionen

Zurich:
Thema Studienzeitregelung

Der Senatsausschuss der Universität Zurich weilte

kurzlich fur 2 Tage zu einer Klausurtagung in

Emsiedeln, wo ihm vom Benediktinerkloster
Räumlichkeiten zur Verfugung gestellt worden
sind Hauptthema der Beratungen bildete das
Problem einer Einfuhrung einer allfalligen
Studienzeitregelung an der Universität Zurich, ein
Geschäft, mit dem sich der Senatsausschuss
schon seit längerer Zeit befasst und den er sich
bereits zu Beginn des vorigen Jahres in einer
Klausurtagung gewidmet hatte Er befürwortete
Massnahmen, die zu einer besseren Studienkon-
trolle und Studienberatung fuhren sollten und
gelangte in allen wesentlichen Punkten zu einer
abschliessenden Stellungnahme, die an die Ober-
behorden weitergeleitet wird
Im weiteren erliess der Senatsausschuss ein
neues Reglement fur die Forschungskommission
der Universität, die sich in Zukunft nicht mehr
ausschliesslich mit solchen Fragen zu befassen
haben wird, die sich auf den Schweizerischen
Nationalfonds beziehen, sondern ebenfalls mit
Problemen der Forschungskoordination und
Forschungsforderung an der Universität Zurich
Der Senatsausschuss nahm sodann Kenntnis vom
Antrag der Rechts- und Staatswissenschaftlichen
Fakultat, welche sich auf das Wintersemester
1976/77 gezwungen sieht die obligatorische Vor-
anmeldepflicht fur Studienanwarter (Juristen /
Oekonomen) einzuführen
Schliesslich nahm der Senatsausschuss Kenntnis
von den Empfehlungen des Schweizerischen
Wissenschaftsrates betreffend Massnahmen zur
kurzfristigen Erhöhung der Ausbildungskapazita-
ten an den schweizerischen Hochschulen

Obwalden:
Sexualerziehung und christliche Ethik

«Mit kluger Vorsicht» und «weisem Mass» sollen
die Schulerinnen und Schuler der ersten und
zweiten Primarklasse im Kanton Obwalden
bereits ab diesem Jahr in die Grundzuge einer in
allen geeigneten Fachern integrierten Sexualerziehung

eingeführt werden Gemäss den Richtlinien

zur Sexualerziehung der Obwaldner
Erziehungsdirektion ist diese Erweiterung des
Erziehungsauftrages sukzessive bis ins achte Schuljahr

hinauf zu vollziehen Die Einfuhrungskurse

fur die folgenden Schulstufen werden im
Verlaufe dieses Jahres durchgeführt
Als Gelegenheitsunterricht und Teilziel in anderen

Schulfachern eingeplant, soll die Sexualer-
ziehung «dem jungen Menschen eine auch in
Sexualbelangen aufgeschlossene, aber nach
dem christlichen Gewissen verantwortungsbe-
wusste Verhaltenssicherheit» vermitteln Anlass
hierzu hatten - so die Richtlinien - «die
überhandnehmenden sexualen Exzesse, eine
beängstigende Zunahme von Ehescheidungen und eine
nicht zu verantwortende Enttabuis.erung dieser
Belange» geboten
Fur die Lehrkräfte und Eltern steht eine Auswahl

sachkundiger Lehrmittel zur Verfugung, die
alle aus katholischen Verlagen stammen und von
der Erziehungsdirektion bewilligt wurden
Grundsatzlich werden jedoch keine entsprechenden
Sachbucher an die Schuler abgegeben, die sich
bei Bedarf auf eine Klassenlekture abstutzen
können
Pfarrer Bulgherom aus Engelberg, der an der
Ausarbeitung der Richtlinien massgeblich beteiligt

war, betonte gegenüber DDP, dass man mit
der neueingefuhrten Sexualerziehung «kein
Aufsehen erregen» wolle Die Richtlinien basierten
auf der christlichen Ethik, weshalb neben dem
Biologie- vor allem auch dem Religionsunterricht
ein «bedeutsames Gewicht» zukomme Fur das
7 und 8 Schuljahr heisst es denn auch zum
Bildungsinhalt der Sexualerziehung «Der Mensch
soll lernen, sich in die Gesellschaft einzuführen,
also zum Verzicht zur Rücksichtnahme und zur
Selbstbeherrschung Erst dann ist der Mensch
ein Mensch, wenn er seine Triebe beherrscht
und nicht von seinen Trieben beherrscht wird »

(«Vaterland» Nr 11/76)

Mitteilungen

Wettbewerb zum Tag des Friedens

1 Der Lions-Club Neapel schreibt einen Mal-
und Zeichenwettbewerb aus um den Tag des
Friedens und der Brüderlichkeit zu begehen Die
Auswahl und die Pramnerung der eingegangenen

Arbeiten werden in Neapel am 10 und 11

April stattfinden
2 Am Wettbewerb können Kinder aller Welt
teilnehmen, die nicht alter als 12 Jahre sind (einzeln

oder in einer Gruppe)
3 Die Arbeiten müssen als Motive Szenen oder
Symbole zum Frieden zwischen den Menschen
und der Nächstenliebe zeigen
4 Die Arbeiten dürfen nicht grosser als 50x70
Zentimeter sein Name und Nationalltat sollen
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